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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Zusammen-
stellung von Behältern zur Aufnahme von Gegenstän-
den, insbesondere von Flüssigkeiten wie Tinkturen, Far-
be oder dergleichen.
[0002] Oftmals werden zum Bereithalten von derarti-
gen Flüssigkeiten kleine Behälter eingesetzt, die in Mehr-
stückverpackungen vorgehalten werden.
[0003] Gerade aber im Gesundheits- und auch um Tä-
towierbereich ist dies jedoch sehr problematisch, da nicht
sichergestellt werden kann, daß die Behälter nicht an-
derweitig kontaminiert sind.
[0004] Die Folge sind dann zum Teil erhebliche Ge-
sundheitsbeeinträchtigungen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Zusammenstellung von Behältern vorzuschlagen, wel-
che die genannten Probleme beseitigt.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, daß der Behälter in einer Einzelverpackung vor-
gesehen ist.
[0007] Hierdurch kann jeder Behälter bei Bedarf aus
seiner Verpackung entnommen werden. Verunreinigun-
gen werden vermieden.
[0008] Dabei hat es sich auch als sehr vorteilhaft er-
wiesen, wenn mehrere Einzelverpackungen zu einer
Mehrfachverpackung zusammengefügt sind, wobei die-
se voneinander trennbar ausgebildet sein können.
[0009] Hiermit wird die Handhabung vereinfacht. Es
stehen eine Anzahl von Behältern zur Verfügung, die
nach Bedarf abgetrennt werden können.
[0010] Sehr vorteilhaft ist es auch, wenn die Einzelver-
packungen zu einem Tray zusammengefügt sind.
[0011] Damit sind die Mehrfachverpackungen sehr
leicht handhabbar.
[0012] Eine weitere sehr vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung liegt auch vor, wenn jede Einzelverpackung
einzeln öffenbar ausgebildet ist.
[0013] Auch wenn mehrere Einzelverpackungen zu ei-
ner Mehrfachverpackung zusammengefügt sind, kann
jeweil ein Behälter entnommen werden.
[0014] Äußerst vorteilhaft ist es erfindungsgemäß
auch, wenn die Einzelverpackungen steril ausgeführt
sind.
[0015] Dadurch werden etwaige, vermeidbare Ge-
sundheitsbeeinträchtigungen verhindert.
[0016] Erfindungsgemäß ist es auch sehr vorteilhaft,
wenn die Behälter als Töpfchen ausgebildet sind.
[0017] Töpfchen eignen sich besonders gut zur Auf-
nahme von Flüssigkeiten wie Tätowierfarbe.
[0018] Ebenfalls sehr vorteilhaft ist es erfindungsge-
mäß, wenn die Töpfchen unterschiedliche Größen auf-
weisen.
[0019] Damit kann je nach benötigter Flüssigkeitsmen-
ge eine entsprechende Töpfchengröße ausgewählt wer-
den. Mehrere unterschiedlich große Töpfchengrößen
können zusammen in einer Mehrfachverpackung vorge-
sehen sein.

[0020] Gemäß einer Fortbildung der Erfindung ist es
auch äußerst vorteilhaft, wenn jede Einzelverpackung
mit einer individuellen Kennzeichnung versehen ist, die
als Seriennummer oder Chargennummer ausgeführt
sein kann.
[0021] Durch diese individuelle Kennzeichnung kann
jederzeit nachgewiesen werden, welcher Behälter wann
zu welchem Zweck verwendet wurde und woher dieser
stammte. Es kann nachgewiesen werden, daß ein ein-
wandfreies Behältnis eingesetzt wurde.
[0022] Sehr vorteilhaft ist es erfindungsgemäß auch,
wenn die Behälter zylindrisch oder kegelstumpfförmig
ausgebildet sind.
[0023] Diese Form hat sich als sehr standfest erwiesen
und enthaltene Flüssigkeit kann sehr gut entnommen
werden.
[0024] Desweiteren ist es erfindungsgemäß sehr vor-
teilhaft, wenn die Behälter zur Aufnahme von Tätowier-
farbe vorgesehen sind.
[0025] Gerade im Tätowierbereich ist ein lückenloser
Nachweis der Hygiene absolut erstrebenswert um Infek-
tionen zu verhindern.
[0026] Im folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausfühnmgsbeispiels veranschaulicht.
[0027] Dabei zeigen:

Fig. 1 eine Ansicht mehrerer erfindungsgemäßer Be-
hälter in unterschiedlichen Größen, und

Fig. 2 ein Schaubild einer Mehrfachverpackung mit
mehreren einzelverpackten Behältern.

[0028] Mit 1 ist in Fig. 1 ein Behälter mit einer Seiten-
wand 2 und einem Boden 3 bezeichnet. Der Behälter 1
ist dabei kegelstumpfförmig ausgebildet. Mit 1a, 1b, 1c
und 1d sind unterschiedliche Behältergrößen bezeich-
net.
[0029] Die Behälter 1 sind in einem Tray 21 verpackt.
Hierzu sind im Tray 21 Mulden 22 vorgesehen, in welche
die Behälter 1 eingelegt sind.
[0030] Das Tray 21 ist in diesem Ausführungsbeispiel
aus tiefgezogenem Kunststoff gefertigt.
[0031] Die Mulden 22 sind mit einer Abdeckfolie 23
abgedeckt. Entsprechend jeder Mulde 22 ist die Abdeck-
folie 23 mit Perforationen 24 versehen, die einen ent-
sprechenden Teilbereich von den restlichen Mulden 22
trennen.
[0032] Um eine leichte Öffenbarkeit der Mulden zu ge-
währleisten, können Griffmulden 25 vorgesehen sein, die
im Tray 21 angeordnet und jeweils einer Mulde 22 zuge-
ordnet sind.
[0033] Zudem können korrespondierend zu den Per-
forationen 24 im Tray 21 auch Perforationen 26 vorge-
sehen sein, mit deren Hilfe einzelne Mulden 22 vom Tray
21 abgetrennt werden können.
[0034] Auf der Abdeckfolie 23 kann für jede Einzelver-
packung eine Kennzeichnung 27 angeordnet sein, mit
deren Hilfe der Inhalt jeder Mulde 22 eindeutig identifi-
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zierbar ist. Diese Kennzeichnung 27 kann dabei als Char-
gennummer vorgesehen sein.
[0035] Die Behälter 1 sind gemäß vorliegendem Aus-
fühnmgsbeispiel als Gefäße für Tätowierfarbe vorgese-
hen.
[0036] Gerade im Tätowierbereich ist ein lückenloser
Nachweis der Hygiene absolut erstrebenswert um Infek-
tionen zu verhindern.
[0037] Hierzu sind die einzelnen Behälter 1 steril ein-
zeln verpackt und werden je nach Bedarf erst zum jewei-
ligen Einsatzzeitpunkt aus der Verpackung entnommen,
wodurch unerwünschte Verunreinigungen verhindert
werden. Vielmehr ist die Sterilität der Behälter bis zum
Einsatz gewährleistet.
[0038] In einem Tray 21 können lauter gleich große
Behälter 1 oder aber auch eine Zusammenstellung un-
terschiedlicher Größen vorgesehen sein.
[0039] Je nach Bedarf wird dann die entsprechende
Behältergröße entnommen. Diese kann dann auf dem
Arbeitsplatz angeordnet und mit Farbe befüllt werden.
[0040] Zur Unterscheidung einzelner Töpfchentypen
können die Töpfchen mit Erkennungsmerkmalen verse-
hen sein. Eine Möglichkeit ist, die Töpfchen unterschied-
lich einzufärben.

Patentansprüche

1. Zusammenstellung von Behältern zur Aufnahme
von Gegenständen, insbesondere von Flüssigkeiten
wie Tinkturen, Farbe oder dergleichen, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Behälter in einer Einzelver-
packung vorgesehen ist.

2. Zusammenstellung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß mehrere Einzelverpackungen
zu einer Mehrfachverpackung zusammengefügt
sind, wobei diese voneinander trennbar ausgebildet
sein können.

3. Zusammenstellung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Einzelverpackun-
gen zu einem Tray zusammengefügt sind.

4. Zusammenstellung nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, daß jede Einzelverpa-
ckung einzeln öffenbar ausgebildet ist.

5. Zusammenstellung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ein-
zelverpackungen steril ausgeführt sind.

6. Zusammenstellung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Be-
hälter als Töpfchen ausgebildet sind.

7. Zusammenstellung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die

Töpfchen unterschiedliche Größen aufweisen.

8. Zusammenstellung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß jede
Einzelverpackung mit einer individuellen Kennzeich-
nung versehen ist, die als Seriennummer oder Char-
gennummer ausgeführt sein kann.

9. Zusammenstellung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Be-
hälter zylindrisch oder kegelstumpfförmig ausgebil-
det sind.

10. Zusammenstellung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Be-
hälter zur Aufnahme von Tätowierfarbe vorgesehen
sind.
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